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nahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz zu setzen und 
zu dokumentieren.

Große und mittelgroße Unternehmen haben entweder 
ein Energiemanagementsystem in Übereinstimmung mit der 
Norm EN 16001 oder der ISO 50001 oder ein Umweltma-
nagementsystem gemäß Art.  13 der Verordnung (EG) Nr. 
1221/2009 über die freiwillige Teilnahme von Organisationen 
an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und 
Umweltbetriebsprüfung, soweit damit auch sämtliche Anfor-
derungen nach ISO 50001 erfüllt werden, einzuführen. Sie 
sind verpflichtet, dieses zu zertifizieren, die Einführung zu do-
kumentieren, das Energiemanagementsystem oder Umwelt-
managementsystem zu verwirklichen und aufrechtzuerhalten 
oder in regelmäßigen Abständen, zumindest alle vier Jahre, ein 
Energieaudit durchzuführen sowie den Anwendungsbereich 
und die Grenzen ihres Managementsystems festzulegen und 
zu dokumentieren oder die Durchführung und Ergebnisse des 
Energieaudits zu dokumentieren.

Kleine Unternehmen sind, sofern sie keine der obigen 
Maßnahmen setzen, verpflichtet, eine Energieberatung durch-
zuführen, deren Durchführung und Ergebnisse zu dokumen-
tieren, nach Möglichkeit den sich aus der Durchführung der 
Energieberatung ergebenden Anforderungen der Verbesserung 
ihrer Energieeffizienz zu entsprechen und die erforderlichen 
Effizienzmaßnahmen zu setzen. Der Zeitpunkt der erforderli-
chen Beratung und weitere notwendige Schritte sind z.T. von 
der Betriebsgröße abhängig. Unternehmen, die weniger als 
5 Personen beschäftigen oder deren Jahresumsatz oder deren 
Jahresbilanz 1 Mio. € nicht übersteigt, sind von den Verpflich-
tungen dieser Bestimmung ausgenommen.

Das Bundes-Energieeffizienzgesetz, mit dem das von der 
EU vorgegebene Energiesparziel von 1,5  % pro Jahr umge-
setzt werden soll, ist 2012 vom Wirtschaftsminister in Begut-
achtung geschickt worden. In die Pflicht genommen werden 

Energielieferanten und Unternehmen, wobei energieintensive 
Unternehmen weniger stark beitragen müssen. Gelten sollen 
die neuen Bestimmungen per 1. Jänner 2014.

5.1.8 Projektionen

Die EU-Kommission hat vor kurzem innerhalb der Strategie 
„Europa 2020“ eine Leitinitiative für ein ressourcenschonen-
des Europa vorgeschlagen. Innerhalb dieses Rahmens legt sie 
nun eine Reihe langfristiger politischer Pläne in Bereichen wie 
Verkehr, Energie und Klimawandel auf. Diese Mitteilung ent-
hält die Hauptelemente, die die Klimapolitik der EU gestalten 
und der EU helfen sollen, bis 2050 eine wettbewerbsfähige 
CO2-arme Wirtschaft zu werden.

Die Untersuchung der Kommission hat sich auch mit 
den Wegen für Schlüsselsektoren befasst. Sie betrachtete eine 
Reihe von Szenarien mit verschiedenen Innovationsraten auf 
technologischem Gebiet und unterschiedlichen Preisen für 
fossile Brennstoffe. Die Ergebnisse der Szenarien waren weit-
gehend konvergent in Bezug auf den Umfang, in dem jeder 
Sektor bis 2030 und bis 2050 seine Emissionen senken muss. 
Dies ist an den Spannen in Tabelle 5.3 abzulesen (Europäische 
Kommission, 2011).

Aus der Analyse der Kommission wird deutlich, dass in der 
Industrie die THG-Emissionen bis 2050 um 83–87  % ver-
ringert werden könnten. Fortschrittlichere, ressourcenscho-
nende und energieeffiziente Industrieprozesse und -anlagen, 
mehr Recycling sowie Technologien zur Verringerung von 
Nicht-CO2-Emissionen (z. B. Stickoxide und Methan) könn-
ten einen wesentlichen Beitrag leisten, denn damit könnten 
energieintensive Sektoren ihre Emissionen um mindestens die 
Hälfte reduzieren. Da Lösungen sektorspezifisch sind, hält die 
Kommission es für notwendig, zusammen mit den betreffen-
den Sektoren spezifische Fahrpläne aufzustellen.

Tabelle 5.3 Prozentuelle Emissionssenkungen einzelner Sektoren. Quelle: Europäische Kommission (2011)

Table 5.3 Relative reduction of GHGs in selected sectors. Source: European Commission (2011)
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Insgesamt −7 % −40 bis −44 % −79 bis −82 %

Sektoren

Stromerzeugung (CO2) −7 % −54 bis −68 % −93 bis −99 %

Industrie (CO2) −20 % −34 bis −40 % −83 bis −87 %

Verkehr (einschl. CO2 aus der Luftfahrt, ohne Seeverkehr) +30 % +20 bis −9 % −54 bis −67 %

Wohnen und Dienstleistungen (CO2) −12 % −37 bis −53 % −88 bis −91 %

Landwirtschaft (Nicht-CO2) −20 % −36 bis −37 % −42 bis −49 %

Andere Nicht-CO2-Emissionen −30 % −72 bis −73 % −70 bis −78 %


